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10. März 1970 Nr. 1218 

Das Bau-Depärtcerirent beabsichtigt, im Zuge des Strassen- und 
Brückenbauprogrammes 1962, Teilprogramm 1970, die Kantonsstrasse 
von der Kreuzung der Durchgangsstrasse T 12 in Lohn bis westlich 
der Post in Lüterkofen, mit einem Trottoir zu versehen. Der vom 
Kreisbauamt I in Solothurn ausgearbeitete Strassen- und Baulinien-

( plan gelangte in der Zeit vom 19. Januar - 18. Februar 1970 auf dem 
Kreisbauamt I in Solothurn, im alten Schulhaus in Lohn und im 
Schulhaus in Lüterkofen zur öffentlichen Auflage. 

( 

Innert der Auflagefrist ging eine Einsprache ein, nämlich von 
Herrn Werner Bönzli, Bahnhofstrasse 54, in Lüterkofen, Eigentümer 
von GB Lüterkofen Nr. 1115. In einer Verhandlung vom 26.2.1970 
auf dem Kantonalen Tiefbauamt in Solothurn wurde dem Einsprecher er
läutert, dass auf der,seiner Liegenschaft gegenüberliegenden 
Strassenseite, für später ebenfalls ein Trottoir vorgesehen~~i, 
was durch den vergrqsse.rten BEmlinienabstand auf dem Plan zum 
Ausdruck komme. Der:Zei't~unkt flir den Ausbau des z;weitenTrottoirs 
sei freilich noch ungewiss. Eine 'Verschiebung der Liilfeilfllhr~l1g 

··· <der Kantöh~~irasse könn(» .. ·aus technischen Gründ~n nich"trd;n Erwägung 
gezogen werden. Dem EinspJ:.'echer wurde eine ordnung~gem~sse :'Aus-

.· führurig d~r .Anp~~sungen: a~läs~lich de·s- Trot_toir~us~a~~s ~qgestchert. 
Hierauf hat Herr Bönzli seine Einsprc:tcpe schr;i.ftlich zurückgezogen. 
Sie kann daher, als durch Rückzug erledigt, abgeschrieben werden. 

Gestützt hierauf wird 
beschlossen~ 

l. Der Strassen- und Baulinienplan über den "Trottoirausbau" 
an der Kantonsstrasse von Lüterkofen nach Lohn wird genehmigt. 
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2. Vom Rückzug der Einsprache von Herrn Werner Bönzli, Bahnhof
strasse 54, Lüterkofen, wird Kenntnis genonm1en. 

3. Für den Fall, dass mit den betreffenden Grundeigentümern 
über den Erwerb des erforderlichen Landes keine gütliche Einigung 
zustande kommt, wird das Exp:ropriationsverfahren eingeleitet. 

=·r:·: : 

< ·nas Bau-Departement wird mit.dem Vollzug beauftragt. 

Der. Staatsschreiber 

Bau-Departement· (2) 
Jur. Sekretär des Bau-Departerneutes (2) 
Kant. Tiefbauamt (5), mit 1 genehmigten Plan 
·Kant. Planungsstelle, mit 1 genehmigten Plan 
Kreisbauamt I, 4500 Solothurn, mi~ 1 genehmigten Plan 
Armmannamt der Einwohnergemeinde, 4573 Lohn, mit 1 genehmigten 
Ammannamt der Einwohnergemeinde, 4571Lüterkofen, mit 1 

Plan 

genehmigten Plan .•. 
Kant. Schätzungskommission, Herrn'Fritz Schürch, 4657 Dulliken 
Herrn Werner Bönzli, Bahnhofstrasse 54, 

4571 Lüterkofen . 
.Amt sbla"J?t (Publikation der Genehl'Yligung) 
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